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Seit 1988

Unabhängig und nahe am Kunden

Zuverlässig, ehrlich und effizient

Hohe Stabilität

Innovationskraft und Technologie

Geballtes Know-how

Langfristige und persönliche Betreuung

Als Ihr unabhängiger 
Broker verwaltet 
Neutrass Ihre 
Versicherungen und 
Vorsorgelösungen

Inhabergeführtes Unternehmen Schweizer Werte 85 bestens ausgebildete Mitarbeitende
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Rotkreuz
Hauptsitz

Schweiz
Dezentral in der ganzen

9
Geschäftsstellen

Und begleitet Sie auch über 
Schweizer Grenzen hinaus!



Ihr Ansprechpartner bei Neutrass AG
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Leiter Geschäftsstelle Frauenfeld

Mandatsleiter Key-Kunden / Spezialprojekte /

Internationales Versicherungsgeschäft 

Telefon:  071 577 20 10 
E-Mail:    philippe.catalan@neutrass.ch

• Seit 1998  In Versicherungs-/Brokerindustrie tätig 

• 1998 – 2012  Axa, AIG, Zürich 

  Auslandeinsätze in Paris u. Chicago

• 2013 – heute Würth FS, FIAM GmbH, Pavenstedt & Pauli AG, 
 Neutrass AG

Philippe Catalan

Beruflicher Werdegang

• Lic. iur. Universität Fribourg

• Rechtsanwalt Kanton Thurgau

• LL.M. Internationales Wirtschaft- und Gesell-

     schaftsrecht, Uni Zürich 

Aus- und Weiterbildung



Haftpflicht, Transport, Rechtsschutz
Überblick per 01.01.2025



Haftpflicht01



Worum geht es bei der Haftpflicht
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Haftpflicht bedeutet, dass eine Person (der Haftpflichtige) für Schäden aufkommen muss, 

die sie einer anderen Person (dem Geschädigten) zufügt oder an fremden Sachen 

(Sachschaden) verursacht.

«Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus 

Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet» (Art. 41 Abs. 1 OR)

«Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so 

hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht 
beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle» (Art. 97 Abs. 1 OR)



Einteilung der Haftung
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Haftung

Vertraglich

Haftung basiert auf einem Vertrag, z.B.

Ausservertraglich

Es existiert kein Vertrag; Haftung wegen

• Kaufvertrag

• Arbeitsvertrag

• Werkvertrag

• Ungenügender Sorgfalt

• Verletzung einer bestimmten 
Verhaltenspflicht

• Hervorrufens einer Gefahr



Einteilung der Haftung
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Ausservertragliche Haftung

Es existiert kein Vertrag; Haftung wegen

• Ungenügender Sorgfalt

• Verletzung einer bestimmten 
Verhaltenspflicht

• Hervorrufens einer Gefahr

Ungenügende

Sorgfalt

• Ausseracht lassen der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt führt zur Haftung

• Gesetzliche Grundlage: Art. 41 OR

Verletzung 
einer  Ver-

haltenspflicht

• Ungenügende Beaufsichtigung bzw. ungenügende Kontrolle des Zustandes führen zur Haftung

• z.B. Art. 56 OR (Haftpflicht des Tierhalters); Art. 58 OR (Haftung des Werkeigentümers); Art. 679 ZGB (Haftung des Grundeigentümers)

Hervorrufen 
einer Gefahr

• Die Haftung knüpft an die qualifizierte Gefährdung durch eine Vorrichtung oder durch einen gefährlichen Betrieb an

• z.B. Art. 58 SVG (Haftung des Motorfahrzeughalters); Art. 64 LFG (Haftung des Luftfahrzeughalters)*

*Haftung des Halters für Schäden, verursacht durch ein im Flug befindliches Luftfahrzeug. Das Luftfahrzeug gilt als im Fluge befindlich vom 
Beginn der Abflugsmanöver bis zur Beendigung der Ankunftsmanöver.



Haftpflicht       Haftpflichtversicherung 
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Haftpflichtversicherung des 
schweizerischen Modellflugverbandes
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Versicherte Risiken 
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• Vereinshaftpflicht: Risiken aus dem Vereinsleben im Zusammenhang mit der Ausübung des 

     Modellflugsports

• Veranstaltungshaftpflicht: Risiken aus der Organisation und Durchführung von vereinsinternen Anlässen

     und öffentlichen Anlässen (Ausstellungen, Flugveranstaltungen mit unbemannten Luftfahrzeugen) 

     mit max. 10‘000 erwarteten vereinsfremden Teilnehmern bzw. Besuchern pro Veranstaltungstag

• Privathaftpflicht: Risiken als Halter und Pilot aus dem Gebrauch von unbemannten Luftfahrzeugen



Versicherter Personenkreis
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• Vereinshaftpflicht

➢ Schweiz. Modellflugverband; reg. Modellflugverbände; angeschlossene Modellflugvereine (inkl. Flugschulen)

➢ Vorstands- und übrige Vereinsmitglieder; Dritte, welche für den Verein tätig sind; Arbeitnehmer der Vereine

 

• Veranstaltungshaftpflicht

➢ Schweiz. Modellflugverband; reg. Modellflugverbände; angeschlossene Modellflugvereine

➢ Mitglieder/Mitarbeiter des OK, Arbeitnehmer, Hilfspersonen

➢ Aktiv mitwirkende Halter und Piloten von unbemannten Luftfahrzeugen

• Privathaftpflicht

➢ Mitglieder des SMV, Juniormitglieder des SMV

➢ Clubinteressierte während maximal eines Jahres

➢ Flugschüler während des Flugschulbetriebs



Gegenstand (Umfang) des Versicherungsschutzes
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Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten beim Ausüben des Modellflugsports (Vereins-/

Privathaftpflicht) sowie aus der Organisation und der Durchführung von Flugveranstaltungen und Aus-

stellungen (Veranstaltungshaftpflicht), wenn es zu einem

• Personenschaden

• Sachschaden

• Vermögensfolgeschaden kommt

Der Versicherungsschutz gilt weltweit, jedoch ohne USA und Kanada



Versicherungsleistungen
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• Abwehr unberechtigter und/oder übersetzter Schadenersatzansprüche

• Entschädigung begründeter Schadenersatzansprüche (ausgewiesene Forderung)

• Anfallende Kosten aus einem Rechtsstreit: Anwaltshonorare, Gerichtskosten, Expertisekosten, 

     Schadenminderungskosten

• Versicherungssumme: CHF 10 Mio. pro Einzelereignis mit Vierfachgarantie pro Versicherungsjahr. 

• Selbstbehalt: CHF 200 für Sachschäden



(wesentliche) Ausschlüsse
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• Eigenschäden: Schäden der versicherten Person selber oder von Personen, welche mit dem haftpflichtigen 

      Versicherten im gemeinsamen Haushalt leben;

• Freiwillig übernommene/anerkannte Haftpflicht;

• Schäden an in Betrieb befindlichen Flugmodellen von anderen Versicherten (Halter, Piloten);

• Absichtlich verursachte oder bewusst in Kauf genommene Schäden. Kriminelle Handlungen, welche zu einem

     Schaden führen;

• Schäden, die ursächlich im Zusammenhang mit der Einwirkung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen

• Schäden an Strassen, Fluren und Kulturen



Transportversicherung03



Anpassungen per 01.01.2025 
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• Einfacherer Anmeldeprozess (administrativ weniger aufwändig)

• Gleichbleibende Prämien

      

• Breiterer Deckungsumfang
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Versicherungsnehmer: 
 

 Einsenden an: 

Schweizerischer Modellflugverband 
c/o Aero-Club der Schweiz  NEUTRASS AG 
Maihofstrasse 76 philippe.catalan@neutrass.ch
 Schöngrund 26 
6006 Luzern 6343 Rotkreuz 
Tel. 041 / 375 01 05 Tel. 071 577 20 10 

 

Anmeldung zur General-Police U 50.8.297.389 

für die Transport- und/oder Ausstellungsversicherung 
Name und Adresse  
des Organisators 
 

 
 
 

Name und Datum der 
Ausstellung 

 
 

Art der Güter: 
 
 

Falls vorhanden, bitte Werteverzeichnis der Ausstellungsgüter (zum Wiederbeschaffungs-
preis) beilegen. 
Achtung Unterversicherung! Die Versicherungssumme muss die Gesamtheit aller Güter umfassen, andern-
falls wird im Schadenfall die Verhältnisregel gemäss Art. 13 ABVT 2023 angewandt. 

Prämienberechnung 
Versicherungssumme  Dauer der Versicherung 

 zutreffendes 
ankreuzen 

bis 10 Tage zutreffendes 
ankreuzen 

bis 17 Tage zutreffendes 
ankreuzen 

bis 30 Tage 

bis Fr. 25'000.--  Fr. 75.--  Fr. 100.--  Fr.  125.-- 

bis Fr. 50'000.--  Fr. 150.--  Fr. 200.--  Fr. 250.-- 

bis Fr. 75’000.--  Fr. 200.--  Fr. 300.--  Fr. 350.- 

bis Fr. 100'000.--  Fr.  250.--  Fr. 350.--  Fr. 450.-- 

bis Fr. 200'000.--  Fr.  500.--  Fr.   700.--  Fr. 900.-- 

bis Fr. 300'000.--  Fr. 750.--  Fr. 1'050.--  Fr. 1'350.-- 

bis Fr. 400'000.--  Fr. 1'000.--  Fr. 1'400.--  Fr. 1'800.-- 

bis Fr. 500'000.--  Fr. 1'250.--  Fr. 1'750.--  Fr. 2'250.-- 

 

Fr.      

Fr  

Fr.      
 
 
 
 

 

 
 Das unterzeichnete Anmeldeformular ist einzureichen an: philippe.catalan@neutrass.ch 

 
 
Für Fragen: 
 
- Tel. 071 577 20 10 – Philippe Catalan 
- e-Mail: philippe.catalan@neutrass.ch 
                                             
 

 
Ort, Datum:  Der Versicherungsnehmer:  
                                                                        

Uebertrag von der Tabelle 
 

+ 5% Eidg. Stempelsteuer 
 

Totalprämie 

Anmeldeformular Transportversicherung



Gegenstand der Versicherung
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Versichert sind

• Modellflugzeuge und Standmaterial (Einrichtungsgegenstände, Dekorationsmaterial etc.)

      

• gegen Beschädigungen und Verlust  

• als Folge von Zusammenstoss, Sturz, Feuer, Elementarereignisse, Beraubung, 
     Einbruchdiebstahl (in abgeschlossene Gebäude und Fahrzeuge) und Wasser. Zusätzlich versichert 
     sind böswillige Beschädigungen und Vandalenschäden. 

• während Transporten, Messen/Ausstellungen, outdoor events/Veranstaltungen (Flugtage)   



(wesentliche) Ausschlüsse
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• Schäden als Folge ungeeigneter / ungenügender Verpackung

• Schäden als Folge bewusster Schadensverursachung durch die versicherte Person

• Schäden als Folge einer technischen Störung oder durch Kurzschluss

• Schäden als Folge von Temperatureinflüssen, Luftfeuchtigkeit, Ungeziefer

• Schäden als Folge gewöhnlicher Abnutzung 

• Diebstahl aus nicht abgeschlossenen Gebäuden/Räumen (≠ Einbruchdiebstahl)

• Schäden, die entstanden sind während des Betriebs der versicherten Modellflugzeuge



Rechtsschutzversicherung04



Versicherte Risiken (Auszug)
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• Keine Anpassungen der Rechtsschutzpolice. Der bisherige Versicherungsschutz bleibt unverändert

      bestehen. Details zum Versicherungsschutz sind auf der Homepage des SMV 

    („Dein Versicherungspaket“) zu finden

• Örtlicher Geltungsbereich: 

➢ Weltweiter Versicherungsschutz, allerdings mit einer reduzierten Limite von CHF 50‘000

➢  Innerhalb CH/FL gilt eine Versicherungslimite von CHF 250‘000  



Versicherte Risiken (Auszug)

23

• Für Mitglieder der Modellflugvereine: z.B. 

• Geltendmachung von ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen als Geschädigter im Zusammenhang mit 

       mit dem Gebrauch von Flugmodellen im üblichen Modellflugbetrieb

• Strafverteidigung bei Fahrlässigkeitsdelikten im Zusammenhang mit dem Modellflugbetrieb

• vertragliche Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen, soweit solche Verträge einen direkten Bezug zu

       Flugmodellen haben (z.B. Kauf von Modellflugzeugen, Verbrauchsmaterial)

• Für Modellflugvereine: z.B. nachbarrechtliche oder öffentlich-rechtliche Streitigkeiten im 

      Zusammenhang mit bestehenden und/oder neu zu erschliessenden Modellflugplätzen/Gelände. 

      Versicherungslimite: CHF 25‘000.– 



Versicherte Leistungen 
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• Kosten aus Expertisen und Analysen, die von der CAP oder einer Zivil-, Straf- oder Administrativbehörde angeordnet 
     werden

• Gerichts-, Schiedsgerichts- Mediationskosten

• Parteientschädigungen, welche dem Versicherten auferlegt werden

• Anwaltshonorare des eigenen Rechtsvertreters zu orts- und marktüblichen Tarifen
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